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Das folgende Kriterienraster wurde vom Arbeitskreis Didaktik des Deutschen als Zweitsprache 
in Bayern erarbeitet und wird als Orientierung zur Bewertung und Benotung von Staatsexa-
mensklausuren im Fach Didaktik des Deutschen als Zweitsprache empfohlen. 
 
Eine Examensklausur ist eine wissenschaftliche Arbeit, in der sich die Kandidaten unter Rück-
griff auf wissenschaftliche Literatur und Ergebnisse der empirischen Forschung mit einem 
Thema im Bereich DiDaZ auseinandersetzen. Dies bedeutet, dass eine Examensklausur Ver-
weise auf (insbesondere aktuelle) wissenschaftliche Quellen enthalten muss. Auch der sprach-
liche Ausdruck und die sprachliche Korrektheit sind für die Notengebung zu berücksichtigen: 
Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die sprachliche Angemessenheit bzw. Richtigkeit wird 
die Note um eine Note verringert. 
Als Grundlage für die Bewertung und Benotung der Prüfungsleistung gilt die LPO I, § 12. Dem-
nach ist die Note „befriedigend“ zu vergeben, wenn die gezeigten Leistungen „in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen“ entsprechen (LPO I, § 12). Somit kommt der Note „befrie-
digend“ eine Leitfunktion in der Festlegung des Erwartungshorizonts zu.  
 
Note  Definition Anforderungen 

1  
sehr gut 

eine besonders 
hervorragende 
Leistung  
 
 
 
 

Eine solche Leistung weist hervorragende Qualitäten auf: 
Das Examensthema wird ausdifferenziert, klar strukturiert 
und stringent präsentiert. Die Fragestellung und deren Dis-
kussion werden in größere Theorie- oder Forschungszusam-
menhänge eingeordnet und gegebenenfalls mit Theoriean-
sätzen oder Forschungen aus Nachbardisziplinen in Verbin-
dung gebracht bzw. kritisch betrachtet. Je nach Thematik 
wird auf Literatur und/oder empirische Studien verwiesen, 
wichtige Aspekte daraus werden benannt. Eigene Positionen 
werden theoretisch und/oder empirisch begründet. Grenzen 
der Erkenntnis, offene Fragen und Forschungsdesiderate 
werden formuliert. Beispiele zur Unterrichtspraxis knüpfen 
an die Diskussion bereits vorgestellter Theorie und For-
schungszusammenhänge an und unterstreichen die fachdi-
daktische Expertise durch angemessene Vorschläge zur un-
terrichtlichen Umsetzung zu den in der Aufgabenstellung ge-
forderten Kompetenzbereichen. 

2 
gut 

eine Leistung, 
die die durch-
schnittlichen 
Anforderungen 
übertrifft  

Die Inhalte werden angemessen und sprachlich klar durch 
Verwendung präziser Formulierungen und unter Beachtung 
der Fachsprache dargestellt. Relevante Begriffe und Theo-
rien werden klar und präzise und mehrfach mit Verweis auf 
einschlägige Autoren definiert. Für theoretische Positionen 
werden einschlägige Autoren benannt. Je nach Thematik 
wird auf Literatur und/oder empirische Studien verwiesen, 
wichtige Aspekte daraus werden benannt. Theoretische Po-
sitionen werden mit anderen (kontroversen) Positionen 
und/oder empirischen Befunden in Beziehung gesetzt. 
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Passende Beispiele illustrieren die vorab dargestellten theo-
retischen Erkenntnisse und Zusammenhänge und machen 
ein tieferes fachdidaktisches Verständnis im Bereich DiDaZ 
deutlich. Eine eigene Position wird nachvollziehbar darge-
stellt. Der Kandidat bezieht sich dabei genau und konsequent 
auf die Aufgabenstellung. 

3  
befriedi-
gend 

eine Leistung, 
die in jeder  
Hinsicht durch-
schnittlichen 
Anforderungen 
entspricht  

Die Anforderungen werden zwar erfüllt, aber inhaltlich eng 
und argumentativ an mehreren Stellen oberflächlich. Das 
Thema wird weitgehend lückenlos dargestellt bzw. Inhalte 
werden mehrheitlich genau erläutert. Der Kandidat bezieht 
sich dabei genau und konsequent auf die Aufgabenstellung. 
Dennoch werden keine größeren Zusammenhänge ausgear-
beitet, das Thema wird oberflächlich diskutiert und somit le-
diglich reproduziert. Eine konkrete Bezugnahme auf ein-
schlägige Autoren, Theorien und Forschungsstudien erfolgt 
eher selten. Fachdidaktische Überlegungen für eine Umset-
zung im Unterricht sind nur teilweise empirisch begründet 
und nicht alle vorgebrachten Ideen zum Erreichen geforder-
ter Lernerkompetenzen bezeugen reflektiertes sprachdidak-
tisches Expertenwissen. 

4  
ausrei-
chend 

eine Leistung, 
die trotz ihrer 
Mängel durch-
schnittlichen 
Anforderungen 
noch entspricht 

Die unter „befriedigend“ genannten Anforderungen werden 
nur teilweise erfüllt. Die Analyse und Beurteilung der Thema-
tik beachtet zwar im Wesentlichen die Vorgaben der Aufga-
benstellung, ist jedoch stellenweise lückenhaft, redundant 
und/oder inhaltlich unstimmig. Es werden überwiegend 
grundlegende Strukturen aufgezeigt. Größere Zusammen-
hänge sind nicht erkennbar. Ein Bezug zu relevanten Auto-
ren, Texten oder Studien wird höchstens oberflächlich her-
gestellt. Fachdidaktische Überlegungen für eine Umsetzung 
im Unterricht sind erkennbar, aber kaum bis nicht empirisch 
begründet. Das Erreichen geforderter Lernerkompetenzen 
durch fachdidaktisch angemessene Konzepte oder Aktivitä-
ten für den Unterricht werden nicht mit theoretisch-empiri-
schen Erkenntnissen begründet. 

5  
mangel-
haft 

eine an erhebli-
chen Mängeln 
leidende, im 
Ganzen nicht 
mehr brauch-
bare Leistung 

Die unter „befriedigend“ genannten Anforderungen werden 
nur in geringem Maße erfüllt. Die Darstellung der Thematik 
ist stark lückenhaft und kaum noch sachgerecht. Offenkundig 
sind Defizite sogar bei den Grundbegriffen des Faches, Ver-
weise auf die aktuelle Forschung fehlen, die Darstellung ist 
z.T. widersprüchlich. Fach- und zweitsprachdidaktische Bei-
spiele für den Unterricht wirken wenig durchdacht, teilweise 
floskelhaft und sind häufig nur oberflächlich argumentiert.  

6  
ungenü-
gend 

eine völlig  
unbrauchbare  
Leistung  

Die Klausur wird den Anforderungen eines Staatsexamens 
weder inhaltlich noch argumentativ gerecht. Die Themen-
stellung wurde inhaltlich nicht erfasst. Der Umfang hat bei 
ungenügendem Inhalt bzw. bei ungenügender Argumenta-
tion zur Beantwortung der Aufgabenstellungen keinen No-
ten verändernden Einfluss. 

 


